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RS OGH 1928/11/28 3Ob637/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1928

Norm

ABGB §823

Rechtssatz

Einen in den Nachlaß gehörigen Anspruch kann nur geltend machen, wer die Erbschaft erworben hat, nicht aber der

Erbschaftskläger vor Beendigung des Erschaftsstreites.

Entscheidungstexte
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